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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 über die Gründe für den 
Ausschluss des Bezugsrechts nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i. V. m. § 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG  
 
 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermöglicht es, aufgrund einer höchstens 5 Jahre geltenden Ermächtigung der 
Hauptversammlung eigene Aktien in Höhe von bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben.  
 
Der Vorstand war zuletzt durch Hauptversammlungsbeschluss vom 28.05.2014 zum Erwerb eigener 
Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt worden. Diese Ermächtigung hat der Vorstand 
teilweise ausgenutzt. Er wird der Hauptversammlung am 29.05.2019 über den aktuellen Stand des 
Erwerbs eigener Aktien berichten.  
  
Da die derzeitige Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien am 27.05.2019 ausläuft, soll sie, soweit 
von ihr noch kein Gebrauch gemacht worden ist, durch die vorgeschlagene neue Ermächtigung mit 
Laufzeit bis zum 28.05.2024 ersetzt werden. 
  
Der Beschlussvorschlag zu Punkt 7 der Tagesordnung sieht deshalb vor, den Vorstand erneut zum 
Erwerb eigener Aktien im Umfang von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
bestehenden Grundkapitals zu ermächtigen. Dadurch soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, 
das Finanzinstrument des Aktienrückkaufs im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 
einzusetzen. Der Erwerb eigener Aktien auf der Grundlage dieser Ermächtigung darf nicht dem Zweck 
des Handels in eigenen Aktien oder der kontinuierlichen Kurspflege dienen. 
 
Bei dem Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre gem. § 53a 
AktG zu wahren. Diesem Erfordernis wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nach Wahl 
des Vorstands über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Kaufangebots bzw. mittels einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 
eines Verkaufsangebots erworben werden. 
 
Sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot oder einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines 
Verkaufsangebots die Anzahl der angedienten bzw. angebotenen Aktien die zum Erwerb vorgesehene 
Aktienzahl übersteigt, erfolgt der Erwerb bzw. die Annahme der Angebote unter Ausschluss eines 
Andienungsrechts der Aktionäre nicht nach dem Verhältnis der Beteiligungsquoten, sondern nach 
dem Verhältnis der angedienten bzw. angebotenen Aktien, um das Erwerbsverfahren zu vereinfachen. 
Dieser Vereinfachung dient auch die bevorrechtigte Berücksichtigung geringer Stückzahlen bis zu 100 
Stück angedienter bzw. angebotener Aktien je Aktionär.  
 
Bei der Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ist die Grenze des § 71 Abs. 2 AktG 
zu beachten. Danach dürfen auf die erworbenen eigenen Aktien zusammen mit anderen eigenen 
Aktien, die die Gesellschaft erworben hat und noch im Besitz hat oder ihr nach §§ 71a ff. AktG 
zuzurechnen sind, nicht mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Der Erwerb ist ferner nur zulässig, 
wenn die Gesellschaft die nach § 272 Abs. 4 HGB vorgeschriebene Rücklage für eigene Aktien bilden 
kann, ohne das Grundkapital oder eine nach Gesetz oder Satzung zu bildende Rücklage zu mindern, 
die nicht zu Zahlungen an die Aktionäre verwendet werden darf. 
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Die eigenen Aktien, welche die Gesellschaft erwirbt, können über die Börse oder durch ein öffentliches 
Angebot an alle Aktionäre wieder veräußert werden. Mit diesen beiden Möglichkeiten wird auch bei 
der Veräußerung der Aktien das aus § 53 a AktG folgende Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung 
gewahrt. 
 
Darüber hinaus sieht der Beschlussvorschlag zu Punkt 7 der Tagesordnung im Einklang mit der 
gesetzlichen Regelung in § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats eine Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien auch in anderer Weise als über die 
Börse oder mittels eines öffentlichen Angebots an die Aktionäre unter Ausschluss des Bezugsrechts 
vornehmen kann, wenn die Aktien entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen Barzahlung zu 
einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis der Aktie der Gesellschaft nicht wesentlich 
unterschreitet. Als maßgeblicher Börsenpreis gilt dabei der arithmetische Mittelwert der Schlusskurse 
der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor der Veräußerung der Aktien. 
 
Im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre soll damit insbesondere die Möglichkeit geschaffen 
werden, institutionellen Investoren Aktien der Gesellschaft anzubieten und/oder den Aktionärskreis der 
Gesellschaft zu erweitern und somit die Attraktivität der Aktie der Gesellschaft als Anlageobjekt zu 
steigern. Zudem soll die Gesellschaft dadurch in die Lage versetzt werden, ihr Eigenkapital den 
jeweiligen geschäftlichen Erfordernissen anzupassen und auf günstige Börsensituationen ohne zeit- 
und kostenaufwändige Abwicklung von Bezugsrechten schnell und flexibel reagieren zu können. 
 
Die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden bei der Veräußerung 
eigener Aktien an Dritte gegen Barzahlung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf der 
Grundlage der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i.V.m § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
angemessen gewahrt. 
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung beschränkt sich auf 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
dieser Ermächtigung und im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals 
der Gesellschaft, wobei auf diese Begrenzung diejenigen Aktien anzurechnen sind, die seit Erteilung 
dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegeben werden. Die mögliche Verwässerung der Beteiligungsquote hält sich daher 
von vornherein im gesetzlichen Rahmen.  
 
Zudem dürfen die erworbenen eigenen Aktien, wenn sie in anderer Weise als über die Börse oder 
durch Angebot an alle Aktionäre veräußert werden sollen, nur zu einem Preis veräußert werden, der 
den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch wird zum einen 
sichergestellt, dass die von der Gesellschaft zu erzielende Gegenleistung angemessen ist und zum 
andern wird dem Bedürfnis der Aktionäre an einem wertmäßigen Verwässerungsschutz ihrer Anteile 
Rechnung getragen. Der Vorstand wird – unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten - 
bestrebt sein, einen eventuellen Abschlag auf den Börsenpreis so niedrig wie möglich zu bemessen. 
Der Abschlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung wird keinesfalls 
mehr als 5 % des maßgeblichen Börsenpreises betragen. Den Aktionären entsteht damit, auch soweit 
sie am Erhalt ihrer Stimmrechtsquoten interessiert sind, kein Nachteil, da sie die entsprechende 
Anzahl von Aktien jederzeit über die Börse zu im Wesentlichen gleichen Konditionen hinzuerwerben 
können. 
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Der Vorstand soll ferner ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die aufgrund der 
vorgeschlagenen Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre als Gegenleistung bei Unternehmenszusammenschlüssen, beim Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder anderen Vermögensgegenständen 
anzubieten. Hierdurch wird die Möglichkeit geschaffen, Aktien der Gesellschaft als 
Akquisitionswährung einzusetzen. Der nationale und internationale Wettbewerb und die 
Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Die hier 
vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den erforderlichen Handlungsspielraum 
verschaffen, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Unternehmensbeteiligungen oder anderen Wirtschaftsgütern im Interesse der Aktionäre und der 
Gesellschaft schnell, flexibel und liquiditätsschonend nutzen zu können, um die Marktposition der 
Gesellschaft zu stärken sowie ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und auszubauen. Dem trägt der 
vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung.  
 
Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden auch im Falle einer solchen 
Veräußerung eigener Aktien gegen Sachleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen 
gewahrt. Denn durch die Beschränkung der Erwerbsermächtigung auf einen Anteil von höchstens 10 
% des Grundkapitals der Gesellschaft ist zugleich sichergestellt, dass die Gesamtzahl der erworbenen 
Aktien, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre verwendet werden können, 10 % des 
Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen dürfen. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen 
wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Der 
Vorstand wird sich bei der Bemessung des Wertes der als Gegenleistung gewährten Aktien in der 
Regel am Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft orientieren. Dabei ist eine schematische 
Anknüpfung an einen Börsenpreis aber nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte 
Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenpreises in Frage zu stellen. Die 
Verwendung eigener Aktien für Akquisitionen hat für die Aktionäre den Vorteil, dass ihr Stimmrecht im 
Vergleich zu der Situation vor Erwerb der eigenen Aktien durch die Gesellschaft nicht verwässert wird. 
 
Die unter Punkt 7 der Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung sieht darüber hinaus die 
Möglichkeit vor, die erworbenen eigenen Aktien als Belegschaftsaktien an Mitarbeiter der Gesellschaft 
und/oder der mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen 
auszugeben. Um den Mitarbeitern eigene Aktien zum Erwerb anbieten zu können, muss das 
Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien zwangsläufig ausgeschlossen werden.  
 
Belegschaftsaktien sind nach wie vor ein wichtiges Instrument zur Mitarbeiterbindung und -motivation. 
Die Ausgabe von Belegschaftsaktien kann ferner als ein Instrument zur flexibleren und stärker am 
Ergebnis der Gesellschaft orientierten Ausgestaltung der Vergütungsstrukturen dienen. Es liegt daher 
im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre, dass neben dem für diese Zwecke vorgesehenen 
genehmigten Kapital eine weitere Grundlage für die Ausgabe von Belegschaftsaktien zur Verfügung 
steht, die weniger zeit- und kostenaufwändig als eine Kapitalerhöhung ist. 
 
Daneben soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats und, soweit der Vorstand selbst 
betroffen ist, der Aufsichtsrat, zudem ermächtigt werden, erworbene eigene Aktien unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre auch zur Erfüllung von auf Grundlage von Aktienoptions- bzw. 
Beteiligungsprogrammen der Gesellschaft gewährten Bezugsrechten zu verwenden. 
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Durch die Möglichkeit, auf Grundlage der vorgeschlagenen Ermächtigung auch Aktien zur Bedienung 
von Bezugsrechten aus Aktienoptions- bzw. Beteiligungsprogrammen der Gesellschaft zu verwenden, 
ohne zu diesem Zweck ggf. bedingtes Kapital in Anspruch nehmen zu müssen, werden keine 
zusätzlichen Belastungen der Aktionäre durch eine mögliche Verwässerung verursacht. Die Nutzung 
vorhandener eigener Aktien zur Bedienung der Aktienoptionen aus einem Aktienoptionsprogramm 
kann zudem wirtschaftlich sinnvoller und kostengünstiger sein als die Durchführung einer 
Kapitalerhöhung und schafft insbesondere mehr Flexibilität. Die Ermächtigung des Vorstands, bzw. 
des Aufsichtsrats, soweit Aktienoptionen des Vorstands zu bedienen sind, liegt daher im Interesse der 
Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 
 
Schließlich sollen die erworbenen eigenen Aktien vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden können. Dies führt 
grundsätzlich zur Herabsetzung des Grundkapitals. Abweichend hiervon wird der Vorstand aber auch 
ermächtigt, die Einziehung entsprechend § 237 Abs. 3 AktG ohne Veränderung des Grundkapitals 
durchzuführen. In diesem Fall erhöht sich durch Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am 
Grundkapital gem. § 8 Abs. 3 AktG. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die Anzahl der 
Stückaktien, die sich durch die Einziehung verringert, in der Satzung anzupassen. 
 
Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten soll auch hinsichtlich solcher Aktien Gebrauch 
gemacht werden, die aufgrund von früher erteilten Ermächtigungsbeschlüssen nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 
AktG erworben wurden. Es ist vorteilhaft und verschafft weitere Flexibilität, diese eigenen Aktien in 
gleicher Weise wie die aufgrund dieses neuen Ermächtigungsbeschlusses erworbenen Aktien 
verwenden zu können. 
 
Der Vorstand wird der nächsten Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächtigung berichten.  
 
 
Saarbrücken, im April 2019 
 
ORBIS AG  
DER VORSTAND 
 
 
 


